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11- ~85 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n f r> a g e 

der> Abgeor>dneten Dr>. FEURSTEIN~Dr>.B~enk~Tür>tscher>3Dr>.Mar>ia Hosp 

und Genossen 

an den Bundesminister> fÜr> Finanzen 

betr>effend Anwendung des Mehr>wer>tsteuer>satzes von 8 % fÜr> 

Leistungen von pZan~nden Baumeister>n 

Mit Er>kenntnis des Ver>fassungsger>ichtshofes vom 11.3.1983 

hat der> Ver>fassungsger>ichtshof Bescheide der> Finanz~andes­

dir>ektion fÜr> Vor>ar>~ber>g sowie der> Finanz~andesdir>ektion 

fÜr> Wien3 Nieder>öster>r>eich und Bur>gen~and3 mit denen die 

Umsätze von p~anenden Baumeister>n3in Abweichung von der> 

jewei~igen Er>k~är>ung3dem Nor>ma~steuer>satz von 18 % unter>zogen 

wur>den~ aufgehoben. Die Aufhebung der> angefochtenen Bescheide 

wur>de mit der> G~eichheitswidr>igkeit begr>ündet. 

Der> Ver>fassungsger>ichtshof hat eindeutig festgeste~~t~ daß 

die p~anenden Baumeister> aussch~ieß~ich in dem sich mit den 

Ar>chitekten deckenden Tei~ber>eich tätig sind und ger>ade 

jene Tätigkeit nicht ausüben3 die mit dem Ber>uf des Baumeister>s 

ansonsten typischer>weise ver>bunden sind. Der> Ver>fassungs­

ger>iahtshof hat weiter>s er>kannt3 daß der ermäßigte Steuer>satz 

des § 10 Abs.2 Z.? ~it.c UstG 19?2 fÜr> Umsätze~ die Von 

planenden Baumeister>n er>zielt wer>den3 anzuwenden ist. 

Tr>otz dieses Er>kenntnisses wer>den Von den Finanzbehör>den 

die Umsätze von planenden Baumeister>n nach wie vor> dem 

Nor>malsteuer>satz von 18 % unter>zogen. Das Bundesminister>ium fÜr> 

Finanzen hat es bisher> unter>lassen 3 die Konsequenzen aus dem 

Er>kenntnis des Ver>fassungsger>ichtshofes vom 11.3.1983 den 

naahgeor>dneten Finanzbehör>den mitzutei~en. 

249/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1. Aus welchen Gründen wurden die nachgeordneten Finanzbehärden 

bisher von dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

vom 11.3.1983 B 545/79-16 und B 469/80-10 nicht informiert? 

2. Aus weZchen Gründen werden in den Umsatzsteuerbescheiden 

die Umsätze von planenden Baumeistern nach wie vor dem 

NormaZsteuersatz Von 18 % unterzogen? 

3. Wann werden Sie die nachgeordneten Finanzbehärden über die 

geänderte Rechtslage informieren? 
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